
1 Antrag der Fraktionen: SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

§ 1 Landeshaushaltsgesetz 2022 (LHG 2022)

§ 1 wird wie folgt geändert:

In § 1 wird die Zahl ‚25 141 248 900’ durch die Zahl ‚25 161 255 000‘ ersetzt.

Begründung:
Anpassung des Haushaltsvolumens an die beschlossenen Änderungsanträge.
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1.

2.

"Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, in dem Entwurf des Haushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2022

rein haushaltssystematische, haushaltstechnische, drucktechnische und 
redaktionelle Korrekturen vorzunehmen, die keine Auswirkungen auf die 
Haushaltsansätze haben,

die Stellenpläne entsprechend anzupassen, soweit sich zwischenzeitlich noch 
notwendige Stellenveränderungen ergeben haben (z.B. Stellenhebungen aufgrund 
des bestehenden Tarifrechts, zugelassene Stellenabweichungen aufgrund 
haushaltsrechtlicher Ermächtigungen)."

Antrag der Fraktion: SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Schlussredaktion des Haushalts 2022

Der Haushalts- und Finanzauschuss des Landtags wird gebeten, folgenden Beschluss 
zu fassen:
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Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.

In den Ausgaben sind die Personalausgaben für die im Wirtschaftsplan des Verfassungsschutzes ausgewiesenen Planstellen 
enthalten.
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Die Ausgaben sind übertragbar.

Der Titel 546 02 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppe 5.
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Die Ausgaben bei 547 05, 633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Daneben gilt zwischen Titel 547 05 und den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 5 die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund 
der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
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Die Ausgaben bei 547 05, 633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
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Die Ausgaben der Titel 633 13, 693 01 und 693 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser Deckungsfä-
higkeit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Summe zu 1 1.861.500

Summe zu 2 0

12



���������	
���������������	
���������
�	
����������
�	
������	�

�� �������
�	
��	���	���������������
���	��	���	����
����	����	

 ��������	


�!�"#$

�������	


��������������%����� �"#

����������

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���	
���
 ���������

������� �&�'''�'''

(� ����������������	��)����	����
����	����	

 ��������	


�!�"#$

�������	


��������������%����� �"#

���������

���� ���������

������( ��*((�'''

+� ����������	
����	��(

 ��������	


�!�"#$

�������	


��������������%����� �"#

�	��������

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���	
���
 ���������

������� �,�*((�'''

13



10

Die Ausgaben bei 684 29 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 684 32.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen zur Unterstützung rheinland-pfälzischer Initiativen sind von der Ausgabe abzusetzen.
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Die Ausgaben der Titel 633 13, 693 01 und 693 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.
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Die Ausgaben der Titel 633 13, 693 01 und 693 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keit bedarf der Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.

19



15

Die Haushaltsstellen Kapitel 03 02 Titel 698 01 und Kapitel 03 82 Titel 698 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für 
die Ausgabereste.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Einnahmen aus Erstattungen von öffentlicher Seite sind von der Ausgabe abzusetzen.
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Einnahmen (Kostenanteile der Gemeinden) sind von der Ausgabe abzusetzen.
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Die Haushaltsstellen Kapitel 03 02 Titel 698 01 und Kapitel 03 82 Titel 698 01 sind gegenseitig Deckungsfähig; dies gilt auch für 
die Ausgabereste.

Die Ausgaben sind übertragbar.

24



20

1. In Stellen der Besoldungsgruppe A9 (Sozialinspektorin, Sozialinspektor) können Bewährungshelferinnen/
Bewährungshelfer als Beschäftigte (Entgeltgruppe S 15 TV-L) für die Dauer von zwei Jahren nachgewiesen
werden (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 LbVO).

2. Die Stellen der Besoldungsgruppe R1 für Richterinnen/Richter am Landgericht sowie Richterinnen/Richter am
Amtsgericht dürfen bei Bedarf gegenseitig in Anspruch genommen werden.

3. Bis zu 10 Stellen der Besoldungsgruppe R1 für Richterinnen/Richter am Landgericht sowie Richterinnen/Richter am
Amtsgericht dürfen bei Bedarf für Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Besoldungsgruppe R1 in Anspruch genommen
werden.
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Die Ausgaben bei 05 03 - HGr 4 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 05 02 - 427 03.

Für die Bewirtschaftung der Stellenpläne der Kapitel 0503, 0505 bis 0508 gilt Folgendes:

Abweichend von § 50 Abs. 4 LHO können bei einer Inanspruchnahme von Elternzeit ohne Dienstbezüge im Umfang von min-
destens sechs Monaten im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Bereich Leerstellen geschaffen werden, wenn ein unab-
weisbares Bedürfnis zur Neubesetzung der Planstellen besteht. 

29



23

30



31



24



33



25

Vgl. Vermerk bei Titel 631 06
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Aus dem Titel können auch Entgelte für nichtbeamtete Personen im Sinne des § 62 APOVwD-E2/3 und für sonstige Auszubil-
dende in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen gezahlt werden. Die Stellen können auch im Austausch (Ea II und III) 
besetzt werden.
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Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 281 06 geleistet werden.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben bei 681 04, 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus  Erstattungen der Pflegeversicherung sind von der Ausgabe abzusetzen.
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Rückforderungen von Zuwendungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
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Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 03-686 08, 07 04-686 08, 07 05-686 08, 07 06-686 08, 07 08-686 08, 07 12-686 08 sind gegen-
seitig deckungsfähig.
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Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 03-686 08, 07 04-686 08, 07 05-686 08, 07 06-686 08, 07 08-686 08, 07 12-686 08 sind gegen-
seitig deckungsfähig.
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Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 03-686 08, 07 04-686 08, 07 05-686 08, 07 06-686 08, 07 08-686 08, 07 12-686 08 sind gegen-
seitig deckungsfähig.
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Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 33, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegen-
seitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 33, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegen-
seitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 07 05-684 14, 07 05-684 15, 07 05-684 17, 07 05-684 19, 07 05-684 33, 07 05-684 34, 07 05-684 35 sind gegen-
seitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 03-686 08, 07 04-686 08, 07 05-686 08, 07 06-686 08, 07 08-686 08, 07 12-686 08 sind gegen-
seitig deckungsfähig.
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Die Ausgaben 07 05-893 15, 07 05-893 39 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigun-
gen.

61



49

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 07 06-132 71 geleistet werden.
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Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 03-686 08, 07 04-686 08, 07 05-686 08, 07 06-686 08, 07 08-686 08, 07 12-686 08 sind gegen-
seitig deckungsfähig.
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Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 
11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für 
die Verpflichtungsermächtigungen.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 07 12-235 05 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 07 12-533 02, 07 12-533 05, 07 12-684 01, 07 12-684 03, 07 12-684 07, 07 12-684 08, 07 12-684 09, 07 12-684 
11, 07 12-684 12, 07 12-684 14, 07 12-684 17, 07 12-685 01, 07 12-893 01 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für 
die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

68



56

Die Ausgaben 07 02-686 08, 07 03-686 08, 07 04-686 08, 07 05-686 08, 07 06-686 08, 07 08-686 08, 07 12-686 08 sind gegen-
seitig deckungsfähig.
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Die Ausgaben 09 03-633 08, 09 03-633 47 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben 09 03-633 39, 09 03-633 40, 09 03-633 41, 09 03-633 42, 09 03-633 43, 09 03-633 44, 09 03-633 45, 09 03-633 
46, 09 03-633 47 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 09 03-684 17, 09 19-684 17, 09 24-684 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 31 geleistet werden.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 14 02-518 04, 14 02-526 12, 14 02-526 24, 14 02-526 31, 14 02-541 01, 14 02-541 04, 14 02-633 11, 14 02-633 
12, 14 02-671 01, 14 02-671 03, 14 02-681 01, 14 02-683 01, 14 02-683 18, 14 02-684 03, 14 02-711 05, 14 02-821 01, 14 02-
883 01, 14 02-883 03, 14 02-892 01, 14 02-892 03, 14 02-893 05, 14 02-894 01, 14 02-TG 78 sind gegenseitig deckungsfähig; 
dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erstattungen Dritter, insb. aus dem Aufkommen der Jagdabgabe, sind von der Ausgabe abzusetzen.
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Die Ausgaben 14 02-518 04, 14 02-526 12, 14 02-526 24, 14 02-526 31, 14 02-541 01, 14 02-541 04, 14 02-633 11, 14 02-633 
12, 14 02-671 01, 14 02-671 03, 14 02-681 01, 14 02-683 01, 14 02-683 18, 14 02-684 03, 14 02-711 05, 14 02-821 01, 14 02-
883 01, 14 02-883 03, 14 02-892 01, 14 02-892 03, 14 02-893 05, 14 02-894 01, 14 02-TG 78 sind gegenseitig deckungsfähig; 
dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben bei Kapitel 1410 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. übergeordneter Vermerk zu Kapitel 1411 HGr 4.
Die Stellenpläne der Kapitel 14 10, 14 11 und 14 16 Titelgruppe 73 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.
Nach § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO wird zugelassen, dass die Bereitstellung von landeseigenen Flächen des Landesbetriebs Lan-
desforsten Rheinland-Pfalz für Windenergiestandorte in kommunaler Trägerschaft (auch mit Bürgerbeteiligung) im Rahmen 
eines freihändigen Verfahrens auf der Grundlage von Wertgutachten vereidigter Sachverständiger erfolgt.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei Titel 232 27 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 15 09-119 02 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 09-282 04 geleistet werden.
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Die Ausgaben sind übertragbar.
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Die Ausgaben 15 20-684 51 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 15 20-547 01.
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Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 13, 235 07 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 15 66-282 04 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass innerhalb der Gesamtzahl der Stellen der Entgeltgruppe 2 bis 13 die Zahl der veranschlagten Stellen 
um 10 v. H. verändert werden kann, soweit sich hierdurch die Gesamtzahl der Stellen insgesamt nicht erhöht und eine entspre-
chende tarifliche Stellenbewertung vorliegt.
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Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen von anderen Gebietskörperschaften, von Dritten und/oder anderen Landesressorts sind von der Ausgabe abzuset-
zen.
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Antrag der Fraktionen: SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und FW
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

§ 8 a Landeshaushaltsgesetz 2022 (LHG 2022)

§ 8 a wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
‚(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten im Jahr 2022 zur Unterstützung bei der
Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden und Vertriebenen, die infolge der
Ereignisse seit dem 24. Februar 2022 in der Ukraine geflohen sind, eine einmalige
Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 20 000 000 EUR. Die Zuweisung erfolgt nach
demselben Schlüssel, der für die Verteilung der betroffenen Personen auf die Landkreise
und kreisfreien Städte gilt.‘

Begründung:

Durch den russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 wurden große 
Fluchtbewegungen in die Europäische Union ausgelöst. Es ist davon auszugehen, dass ein 
nicht unerheblicher Teil der Vertriebenen in Deutschland ankommen wird. Hierdurch ist mit 
zusätzlichen finanziellen Belastungen des Landes und der Kommunen zu rechnen, die in 
der aktuell dynamischen Situation noch nicht quantifizierbar sind. Den Kommunen sollen 
daher zur Unterstützung ad hoc zusätzliche Mittel in Höhe von 20 Mio. Euro zur Verfügung 
gestellt werden. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird diese Mittel auf Grundlage 
des landesinternen Schlüssels nach § 6 Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes auf die 
Kommunen verteilen. Damit ist eine proportionale Mittelverteilung - entsprechend der 
jeweiligen kommunalen Aufnahmequote - gewährleistet.





Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlings- oder vertriebenenbedingten Kosten 
erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des 
Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 ver-
wendet werden.



Die Ausgaben bei TGr 73,  sowie 671 03 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 73 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen bis zur Höhe von 30.000.000 € der Mehreinnahmen bei 
Kapitel 20 02 Titel 359 01 geleistet werden.

Werden die Umsatzsteueranteile der Länder zur Beteiligung des Bundes an den flüchtlings- und vertriebenenbedingten Kosten 
erhöht, dürfen die daraus resultierenden Einnahmen des Landes bei 20 01 - 015 01 und 20 01 - 016 01 nach Einwilligung des 
Ministeriums der Finanzen für Mehrausgaben bei 07 04 - 633 03, 07 82 - 633 22, 07 82 - 633 25, 07 82 HG 4, 07 82 TG 73 ver-
wendet werden.

Die Ausgaben bei TGr 73 und TGr 76 sind mit Ausnahme der Titel 531 73 und 531 76 gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben der TGr 73 sind übertragbar.



Vgl. Vermerk bei 07 82 TG 73.


